
Vereinigte Fasnachtsgesellschaft Solothurn 

Solothurn, im September 2018 

Merkblatt Boxenausrichtung und Lautstärke der Umzugswagen 
an den grossen Fasnachts-Umzügen 

I. Auszug aus Merkblatt 20xx_Fasnacht UNO-Vereinigte Fasnachtsgesellschaft 
Solothurn 

Wir erinnern, dass unsere Umzüge der revidierten Verordnung über den Schutz des Publikums von 
Veranstaltungen vor gesundheitlichen Schalleinwirkungen und Laserstrahlen vom 1. Mai 2007 
unterstehen: 

 Anlagen sind vom Lieferanten so einstellen zu lassen, dass der gesetzliche Wert nicht
überschritten werden kann

 Lautsprecher sind während den Überfahrten nicht anzustellen
 Wir empfehlen den Verantwortlichen der beschallenden Wagen, mit den vor oder nach ihnen

eingeteilten Gruppen Kontakt aufzunehmen und die Lautstärke abzustimmen

II. Auszug aus Merkblatt „Schutz des Publikums vor 
gesundheitsgefährdenden Schalleinwirkungen und 
Laserstrahlen (SLV) 

Amt für Umwelt 
Werkhofstrasse 5 
4509 Solothurn 

Die vier Einstufungskategorien von Veranstaltungen 

 Bis 93dB(A) – Einstufungskategorie der Fasnachtumzüge
 93 - 96dB(A) ohne Zeitlimite
 96 - 100dB(A) bis 3h
 96 - 100dB(A) über 3h

Bei der ersten Einstufungskategorie, bis 93dB(A) kann auf folgendes verzichtet werden 

 Meldepflicht
 Deklaration Schallpegel
 Information über Gefährdung des Gehörs
 Abgabe Gehörschutz
 Schallpegel überwachen

Messung / Messzeit 

 Der Schallpegel wird über eine Stunde gemittelt. Die Mittelwertbildung beginnt zu einem
beliebigen Zeitpunkt der Veranstaltung und dauert 60 Minuten ohne Unterbuch

 Der Schallpegelgrenzwert darf im Stundenmittel der Veranstaltung nicht überschritten werden
Ermittlungsort 

 Die Schallemissionen werden in Ohrenhöhe an dem Ort ermittelt, an welchem die Besucher
dem Schall ausgesetzt sind

III. Gut zu Wisssen Amt für Umwelt 
Werkhofstrasse 5 
4509 Solothurn 

Unverstärkte Musik wie „Guggenmusik“ ist nicht meldungspflichtig! 

IV. Tipps und Tricks zur Boxenausrichtung 
„miteinander anstatt gegeneinander“ 

UNO-Vereinigte Fasnachtsgesellschaft 
Solothurn 

 Boxen sind zur Seite auszurichten!

 Boxen sind wenn möglich ab einer Höhe von zwei Metern zu positionieren

 Hochtöner-Boxen sind nach oben auszurichten

 Die Umgebungsgegebenheiten sind zu berücksichtigen und die Lautstärke
entsprechend anzupassen


